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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.06.1991

Norm

StPO §262 Ba

Rechtssatz

Nach ständiger Rechtsprechung ist nicht die rechtliche Quali0kation der Tat im Anklagetenor Gegenstand der Anklage,

sondern jenes Geschehen in der Außenwelt, das im Anklagetenor individualisiert und in der Anklagebegründung durch

Anführung der einzelnen Umstände konkretisiert ist.
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